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neu entstehen. Weder an den abgetretenen Erbteilen 
noch an dem Grundstück selbst könne daher eine Ver-
fügungsbeschränkung eingetragen werden.

In Literatur und Rechtsprechung sei unstreitig, dass die 
Erbengemeinschaft bei einer Übertragung aller Erbtei-
le auf eine Person erlösche (vgl. nur BGH NJW 2018, 
3650; BGH ZEV 2016, 84; Staudinger/Löhnig, BGB, 
Neubearb. 2020, § 2032 Rn. 10). Es stehe dann nicht 
mehr in der Macht der Erben, die Gesamthandsgemein-
schaft vertraglich durch Rückübertragung der ausein-
andergesetzten Gegenstände wiederaufl eben zu lassen 
oder neu zu begründen, auch nicht im Fall eines Rück-
tritts vom Auseinandersetzungsvertrag.

Diese Maßstäbe würden auch im Fall der Erbteilsüber-
tragung unter einer aufl ösenden Bedingung gelten. Die 
Möglichkeit einer Vereinbarung, wie sie die Beteiligten 
getroff en hätten, sei zwar dem Grunde nach anerkannt, 
ändere aber nichts daran, dass – wenn der Erwerber be-
reits Miterbe sei und durch die Übertragung die Erb-
schaft insgesamt erhalte – die einzelnen Erbteile nicht 
mehr existieren. Der Eintritt der aufl ösenden Bedin-
gung könne dann nur noch schuldrechtliche Ansprü-
che gegen den Erwerber auslösen. Es sei kein Grund 
ersichtlich, diesbezüglich zwischen einem Wegfall der 
zugrundeliegenden Vereinbarung aufgrund Rücktrittes 
oder – wie hier – durch den Eintritt der aufl ösenden Be-
dingung (ebenfalls aufgrund eines vereinbarten Rück-
trittsrechts) zu unterscheiden.

Demzufolge könne dahinstehen, ob die zwischen den 
Beteiligten vereinbarte Verfügungsbeschränkung an 
den Erbteilen der Veräußerer die Eintragung einer Ver-
fügungsbeschränkung an dem gesamten Grundstück 
rechtfertigen könne. In Abteilung II des Grundbuchs 
seien Belastungen des Grundstücks oder eines Anteils 
am Grundstück (§ 10 Abs. 1 lit. a GBV) sowie Be-
schränkungen des Verfügungsrechts des Eigentümers 
(§ 10 Abs. 1 lit. b GBV) einzutragen. Hiervon sei das 
Verfügungsrecht über den Erbteil zu unterscheiden. Die 
Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zur Vor- und 
Nacherbschaft sei auf den vorliegenden Fall jedenfalls 
nur bedingt anwendbar, da § 2113 Abs. 1 BGB aus-
drücklich Verfügungen über ein der Vor- und Nacherb-
schaft unterliegendes Grundstück regele, § 161 Abs. 1 
BGB dagegen Verfügungen über den Gegenstand der 
Bedingung, vorliegend somit die abgetretenen Erbteile. 
Eine Vereinbarung über eine Verfügungsbeschränkung 
hinsichtlich des gesamten Grundstücks sei jedoch zwi-
schen den Beteiligten nicht getroff en worden.

Praxishinweis
Bei einer aufl ösend bedingten Übertragung sämtlicher 
Erbteile an einen Miterben kann nach der vorliegen-

den Entscheidung keine entsprechende Verfügungsbe-
schränkung im Grundbuch eintragen werden (so auch 
Otto, in: Münchener Vertragshandbuch, Bürgerliches 
Recht II, 8. Aufl . 2020, Form XVIII.1 Anm. 8). Soweit 
jedoch der Erwerber die Erbschaft nicht insgesamt er-
hält, ist die Eintragung einer Verfügungsbeschränkung 
nach herrschender Ansicht zulässig (vgl. nur Schöner/
Stöber, Grundbuchrecht, 16. Aufl . 2020, Rn.  970; 
Otto, Anm. 8).

FamFG §§ 352 Abs. 2, 352e
Nachweis der Erbfolge durch privatschriftliches Tes-
tament im Erbscheinsverfahren

Zum Nachweis der Erbfolge im Erbscheinsverfahren 
ist die Vorlage beglaubigter Abstammungsurkunden 
nicht erforderlich, wenn der Erbe im maßgeblichen 
privatschriftlichen Testament durch Angabe seines 
Namens und Geburtsdatums eindeutig identifi zier-
bar ist.

(Leitsatz der DNotI-Redaktion)

OLG Köln, Beschl. v. 14.9.2022 – 2 Wx 190/22

Problem
Die Erblasserin hat mit privatschriftlichem Testament 
aus dem Jahr 2010 Folgendes verfügt: „Hiermit setze ich 
meinen Sohn [es folgt der vollständiger Name des Betei-
ligten], geb. [es folgt das Geburtsdatum des Beteiligten] 
als meinen Alleinerben ein.“ Nach dem Tod der Erb-
lasserin beantragte der Beteiligte beim Nachlassgericht 
unter Bezugnahme auf dieses Testament die Erteilung 
eines Erbscheins, der ihn als Alleinerbe ausweist. Das 
Nachlassgericht forderte vom Beteiligten die Vorlage 
einer Geburtsurkunde, aus der sich ergebe, dass er der 
Sohn der Erblasserin sei. Die Bezeichnung als „Sohn“ 
sei ein für die Erbeinsetzung maßgebliches Kriterium. 
Das Testament sei so zu verstehen, dass der Beteiligte 
nicht Erbe sein solle, wenn er nicht der Sohn der Erblas-
serin sei. Nachdem der Beteiligte die Vorlage verweiger-
te, wies das Nachlassgericht den Antrag zurück. 

Entscheidung
Das OLG Köln gab der Beschwerde des Beteiligten ge-
gen die Entscheidung des Nachlassgerichts Recht. Der 
Erbschein sei antragsgemäß zu erteilen, da das Gericht 
die Tatsachen, die zur Begründung des Antrags erfor-
derlich seien, gemäß § 352e Abs. 1 S. 1, 2 FamFG für 
festgestellt erachte. Der Vorlage einer Geburtsurkunde 
bedürfe es nicht. Welche Angaben ein Erbscheinsantrag 
zu enthalten habe, folge bei einer Bezugnahme auf eine 
Verfügung von Todes wegen aus § 352 Abs. 2 FamFG. 
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Dessen Anforderungen seien erfüllt. Insbesondere lie-
ge das Testament aus 2010 vor, in dem der Beteiligte 
namentlich und unter Angabe seines Geburtsdatums 
genannt sei.

Das Nachlassgericht könne zwar nach pfl ichtgemäßem 
Ermessen weitere Ermittlungen anstellen. Insbesonde-
re genüge die bloße Vorlage einer Verfügung von Todes 
wegen nicht, wenn diese lediglich auf den Verwandt-
schaftsgrad Bezug nehme («mein Sohn») und der Erbe 
daher nur unter Berücksichtigung weiterer Umstände 
identifi ziert werden könne. Im zu entscheidenden Fall 
stehe die Identität des Erben jedoch fest. Für weitere Er-
mittlungen lägen daher keine Anhaltspunkte vor.

Die Angabe «Sohn» sei außerdem nicht als Bedingung 
für die Erbeinsetzung zu verstehen. Denn ob der Be-
teiligte tatsächlich der Sohn der Erblasserin sei oder nur 
von ihr so genannt werde, habe die Erblasserin selbst am 
besten gewusst. Es könne daher ausgeschlossen werden, 
dass die Erblasserin die Einsetzung des Beteiligten zu 
ihrem Alleinerben davon abhängig machen wollte, dass 
er ihr Sohn sei.

Praxishinweis
Bei der Beurkundung von Erbscheinsanträgen, die auf 
privatschriftlichen Verfügungen von Todes wegen be-
ruhen, in denen die Erben namentlich und unter An-
gabe ihres Geburtsdatum genannt sind, bedarf es in der 
Regel über die Angaben in § 352 Abs. 2 FamFG hinaus 
nicht des Nachweises eines Verwandtschaftsverhältnis-
ses durch Vorlage beglaubigter Abstammungsurkunden. 
Bei der Beratung zu privatschriftlichen Testamenten soll-
te darauf hingewiesen werden, dass die Bedachten mög-
lichst präzise, zumindest unter Nennung des vollstän-
digen Namens und Geburtsdatums bezeichnet werden. 
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Die frisch erschienene Aufl age des von Herbert Grziwotz 
herausgegebenen Kommentars zur MaBV berücksich-
tigt gegenüber der Voraufl age die Änderungen durch die 
Reform des Bauvertragsrechts (BGBl. I 2017, 969) so-
wie die Einführung einer Berufszulassungsregelung für 
gewerbliche Immobilienmakler und Wohnimmobilien-
verwalter (BGBl. I 2017, 3562). Die Einzelheiten dieser 
Gesetzesänderungen wurden durch die Vierte Verord-
nung zur Änderung der Makler- und Bauträgerverord-
nung vom 9.5.2018 (BGBl. I 2018, 550) mit Wirkung 
zum 1.8.2018 in der MaBV umgesetzt. Wenngleich die 
Auswirkungen dieser Reformen auf den Bauträgerver-

trag überschaubar waren, hat sich an der Relevanz des 
Kommentars für jeden, der in seiner berufl ichen Praxis 
mit Bauträgerverträgen zu tun hat, nichts geändert.

Gegenüber der Voraufl age hat der Kommentar in sei-
nem Umfang leicht zugelegt. Den Schwerpunkt der 
Kommentierungen bilden weiterhin die Ausführungen 
zu den §§ 3 und 7 MaBV, die insbesondere aus nota-
rieller Sicht Dreh- und Angelpunkt jeder Vertragsgestal-
tung sind. Zu allen Fragen, die sich dem Praktiker bei 
seiner Tätigkeit im Bauträgerrecht mit Bezug zur MaBV 
stellen können, liefert das Werk klare Antworten.

Die Besonderheit des Kommentars besteht (weiterhin) 
darin, nicht „nur“ eine Kommentierung der entspre-
chenden Normen zu bieten, sondern darüber hinaus 
auch Hinweise zur Vertragsgestaltung zu geben. Hier-
bei werden verschiedene mögliche Gestaltungsvarianten 
aufgezeigt und deren Risiken beleuchtet. Gerade hier-
durch zeichnet sich das Werk als eines im besten Sinne 
von Praktikern für Praktiker aus.

Als sinnvolle Ergänzung zu Handbüchern zum Bauträ-
gerrecht darf dieser Kommentar daher in keiner Biblio-
thek eines jeden, der hiermit befasst ist, fehlen.
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